
„Ich habe überhaupt keine Meinung,
sondern experimentiere das Problem
nur zutage.“
(S. Kierkegaard)

„Dieser Eingang war nur für Dich bestimmt“
Zur existenziellen Bedeutung der Türhüterlegende in

Kafkas Roman „Der Prozess“

Im Nachlass Franz Kafkas − von Max Brod in dem Band „Beschreibungen
eines Kampfes“ unter dem Titel „Gibs auf“ veröffentlicht – findet sich die
kurze Geschichte von einem Menschen, der frühmorgens auf noch leeren
Straßen zum Bahnhof geht, durch einen Blick auf die Turmuhr bemerkt,
dass er sich verspätet, darüber in Eile gerät und − sich verirrt. Glücklicher-
weise trifft er auf einen Schutzmann, bei dem er sich nach dem richtigen
Weg zu erkundigen hofft. Doch auf die wie selbstverständliche Frage ant-
wortet der Schutzmann nur erstaunt mit der Gegenfrage: „Von mir willst du
den Weg erfahren?“ und dann weiter mit dem barschen Rat: „Gibs auf“.

Diese rätselhafte Geschichte, so überschaubar und leicht gegliedert sie
auch ist, inhaltlich deuten zu wollen, würde den Interpreten vor das herme-
neutische Problem stellen, ihn, anstatt mit Antworten zu befriedigen, nur
mit einer Fülle neuer Fragen zu konfrontieren, um ihm schließlich die Aus-
sichtslosigkeit seines Unterfangens zu verdeutlichen. Offensichtlich ist die
Komposition des Textes, die die formale Bedingung für die Möglichkeit
seines Verstehens ist, bewusst nicht so zu Ende geführt, dass ein kohärentes
Verständnis einsetzen kann. Die Einheit und Autonomie der Fabel − ein
Grundzug jeder Komposition, die sich einem interpretierenden Verständnis
öffnen will – wird nicht hergestellt. Das interpretierende Verständnis kann
sich nicht zu einer kohärenten Textinterpretation zusammenschließen, son-
dern produziert, angesichts seiner eigenen Vergeblichkeit, nur die Rätsel-
haftigkeit des Textes erneut.1 Die Identität von Kafkas Text, schreibt Derri-

1  Nach Gadamers Hermeneutikverständnis bewährt sich die hermeneutische Anstren-
gung bei der Auslegung eines Textes gerade im Gelingen, die Einheit des Textes zu re-
konstruieren. „Solange das Ganze eines gegebenen Textes noch nicht voll durch Kohä-
renz gedeckt ist, kann (...) noch alles verkehrt sein. Doch sowie die Einheit der Rede als
ganze vollziehbar wird, ist ein gewisses Kriterium für die Richtigkeit gewonnen“ (Hans-
Georg Gadamer: Wer bin ich und wer bist Du? Kommentar zu Celans ‚Atemkristall’.
Frankfurt am Main 1973, S 131). Bernd Witte hat das Hermeneutikverständnis Gada-
mers zum Anlass genommen, um anhand der Kafkaschen Erzählweise, deren „gleiten-
des Paradox“ eine solche Kohärenz verhindere, die Grenzen eines solchen Verständnis-
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da, besteht nicht „in der gesicherten Spiegelung und Reflexion einer selbst-
bezüglichen Reflexion, (…), sondern in der Unlesbarkeit des Textes, wenn
man darunter genau die Unmöglichkeit verstehen will, in der auch wir uns
befinden, zu seinem eigentlichen Sinn Zugang zu finden, dem vielleicht in-
konsistenten Gehalt, den er eifersüchtig zurückhält“.2 So plausibel dieses
Resümee Derridas hinsichtlich der Rätselhaftigkeit kafkascher Texte zu-
nächst auch klingt, so soll ihm doch im Folgenden mit der These wider-
sprochen werden, dass gerade diese Rätselhaftigkeit, die für ein Sinnver-
ständnis des Textes so kontraproduktiv ist, in einem höchsten Maße pro-
duktiv ist für das Verstehen eines sinnvermittelten Bezugs zur Welt, und
sich in diesem Bezug die Texte Kafkas auch erst aktualisieren lassen.3

Versteht man in diesem Sinne die kurze Geschichte als Parabel auf die
Rätselhaftigkeit und Unzugänglichkeit des kafkaschen Textes, so gewinn
man zwar an inhaltlicher Deutung nichts hinzu, wohl aber an Einblick in
einen veränderten interpretatorischen Standpunkt, von dem aus die Ge-
schichte plötzlich überschaubar wird und sogar dem hermeneutischen An-
spruch nach einheitlicher Auslegung Genüge tut. Der Schutzmann steht
dann wie ein Türhüter vor der Rätselhaftigkeit des kafkaschen Textes.
Zwar verwehrt er niemandem den Zugang, doch führt an ihm auch kein
Weg vorbei. Ratlos entlässt er den Ratsuchenden mit dem Urteil „Gibs auf“
und wendet sich – gleichgültig, ob dieses Urteil endgültig vernichtend ist
oder in seiner Endgültigkeit gerade neue Möglichkeiten eröffnet – mit je-
nem Schwung ab, wie es „Leute tun, die mit ihrem Lachen allein sein wol-
len“, dem Lachen eines großen „Inkognitos“, in das sich der Text mit sei-
nem endlosen Spiel von Verweisen einschließt.

ses deutlich zu machen (Bernd Witte: Das Gericht, das Gesetz, die Schrift. Über die
Grenzen der Hermeneutik am Beispiel von Kafkas Türhüter-Legende. In: Neue
Literaturtheorien in der Praxis. Hg. v. Klaus Michael Bogdal. Opladen 1993, S. 94-113).
2  Jacques Derrida: Préjugés: Vor dem Gesetz. Wien 1992, S. 78. Von dieser Überle-
gung ausgehend interpretiert Derrida den „unzugänglichen Charakter des Gesetzes“ im
Sinne seines poststrukturalistischen Ansatzes als den permanenten Aufschub der diffé-
rance“ (ebd.). Vgl. ebenso Hans H. Hiebel: Franz Kafka: Form und Bedeutung. Würz-
burg 1999.
3  Die Annahme eines der Deutung vorausliegenden Textsinns will somit keinesfalls
die poststrukturalistische Einsicht ignorieren, dass ein Zeichen aus sich selbst keinen
positiven Inhalt haben kann, sondern diese Einsicht in einem radikaleren, über die Im-
manenz des antihermeneutischen Sprachdenkens Derridas hinausgehenden Sinn respek-
tieren. Es ist Paul Ricoeur, der diese „Deutung der menschlichen Existenz im Ausgang
von der Vermittlungsfunktion der Sprache“ ins Zentrum seiner Kritik am Poststruktura-
lismus stellt. Vgl. hierzu die vorzügliche Studie von Jens Mattern: Ricoeur zur Einfüh-
rung. Hamburg 1996, bes. S. 75-137, hier: S. 82.
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Dieses „Inkognito“ des Schutzmannes hat Kierkegaard als eine Form
von Ironie gedeutet, die umgekehrt täuscht: weg von der Einbildung des
Textes – hin zu der persönlichen Existenz des Lesers. Wie Kierkegaard, so
ist auch Kafka davon überzeugt, dass sich „in einer ironischen Mitwelt (...)
für den wesentlichen Ironiker nichts andres machen [lässt] als das ganze
Verhältnis auf den Kopf zu stellen, und selber Gegenstand für jedermanns
Ironie zu werden“4. Beide beobachten, dass mit dieser „Veränderung in der
Schriftstellerei“ auch das Verhältnis in der Existenz sich umkehrt, so dass
der Sinn nicht den Text, sondern die existenzielle Situation des Menschen
erhellt. Die „natürliche“ Einstellung des Autors zum Text und zum Leser
wird nachhaltig irritiert: „Der Leser konnte sich nicht unmittelbar zu mir
verhalten; denn an die Stelle des Inkognito des Ästhetischen hatte ich nun
die Gefahr des Gelächters und Grinsens gesetzt bekommen, welche die
meisten abschreckt“5.

Dass in der Interpretation der Sinn des Textes abstirbt, gleichzeitig aber das
Geschehen im Text auch wiederum ständig die Interpretation provoziert,
kennzeichnet die Schwierigkeit, Kafkas Texte zu verstehen. „Jeder Satz
spricht: deute mich und keiner will es erdulden“, bemerkt Adorno poin-

4  Sören Kierkegaard: Der Gesichtspunkt für meine Wirksamkeit als Schriftsteller. In:
Die Schriften über sich selbst. Hrsg. v. Emanuel Hirsch u.a., Gütersloh 1998 (2. Aufl.),
S. 65.
5  Ebd. S. 62. Kafkas Bekanntschaft mit Kierkegaard reicht bis in das Jahr 1913 zu-
rück. Am 21. August 1913 schreibt er in sein Tagebuch: „Ich habe heute Kierkegaard
„Buch der Richter“ [gemeint ist: S. Kierkegaard: Buch des Richters. Seine Tagebücher
1833-1855 im Auszug aus dem Dänischen v. Hermann Gottsched. Jena u. Leipzig 1905]
bekommen. Wie ich es ahnte, ist sein Fall [gemeint ist die Ähnlichkeit von Kierke-
gaards Verlöbnis mit Regine Olsen und Kafkas Verhältnis mit Felice Bauer] trotz we-
sentlicher Unterschiede dem meinen sehr ähnlich, zumindest liegt er auf der gleichen
Seite der Welt. Er bestätigt mich wie ein Freund“ (F. Kafka: Tagebücher 1910-1923.
Hg. v. Max Brod. Frankfurt am Main 1973). Kafka identifiziert sich mit Kierkegaard, da
er ebenso wie er Kritik an einem bloß ästhetischen Paradigma übt und hieraus die Wen-
de zur Existenz herleitet. Doch distanziert er sich auch andererseits deutlich von der re-
ligiösen Schriftstellerei Kierkegaards: „Ich bin nicht von der allerdings schwer sinken-
den Hand des Christentums in Leben geführt worden, wie Kierkegaard“, schreibt er in
seiner Nachlaßprosa (Franz Kafka: Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere
Prosa aus dem Nachlaß. Frankfurt am Main 1953, S. 121). Vgl. auch den Brief an Os-
kar Braun vom 1917: „Kierkegaard ist ein Stern, aber über einer mir fast unzugängli-
chen Gegend, es freut mich, daß Du ihn jetzt lesen wirst, ich kenne nur Furcht und Zit-
tern“ (Franz Kafka: Briefe 1902-1924. Frankfurt am Main 1975, S. 190).
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tiert.6 Das Verständnis steht außen vor und der Interpret – der einfache
Mann vom Lande ebenso wie der Exeget der Tora – bleibt solange schuldig
an der Autorität des Textes, wie dieser ihn nicht losspricht. Sinnfälliger-
weise hat Kafka der Geschichte den Titel „Ein Kommentar“ gegeben, wie
Heinz Politzer nachgewiesen hat7, und damit selbst auf die grundsätzliche
Schwierigkeit gedeutet, dass seine Texte sowohl als Kommentare angelegt
sind wie auch als Texte, die erst zu kommentieren sind. Die bezeichnete
Ambivalenz ist also intendiert, und, so paradox dies auch klingen mag, die
Interpretation des Textes wird zum Hindernis, ihn zu verstehen, bleibt
gleichzeitig aber als unverzichtbare Forderung an den Leser bestehen.

6  Theodor W. Adorno (1955): Aufzeichnung zu Kafka. In: Ders., Prismen. Frankfurt
am Main 1976, S. 302-342, hier: S. 304. Zur Kritik an Adorno vgl. Bettine Menke: Kaf-
ka-Lektüren. Über das Leben und dessen Allegorie. In: Ästhetik und Kommunikation 21
(1992), H. 79, S. 79-94. Ob der schon von Adorno geäußerte Vorbehalt, wer die Ent-
wendung des Schlüssels der Interpretation erneut „zum Schlüssel zu machen suchte,
würde in die Irre geführt“ (ebd. S. 304), letztlich darauf hinaus laufe, „daß die ästheti-
sche Negativität semiologisch reformuliert werden muß“ (C. Menke-Eggers: Die Souve-
ränität der Kunst. Ästhetische Erfahrung nach Adorno und Derrida. Frankfurt am Main
1988, S. 13), wird hier bezweifelt. Die These von der Selbstreferentialität Kafkascher
Texte hat sich zwar mit der petitio principii auseinanderzusetzen, dass die abstrakte
These, es gebe keinen Schlüssel zur Interpretation, nicht ihrerseits wieder zum Schlüssel
der Interpretation gemacht werden darf (vgl. B. Menke, S. 80).  Doch ihre poststruk-
turalistische Auflösung, die etwa unter Berufung auf Paul de Mans Unterscheidung von
einer kognitiven und einer performativen Dimension von Texten den gleitend paradoxa-
len Charakter der Denk- bzw. Schreibbewegung von Texten überhaupt hervorhebt, also
den sprachlichen Vollzug des Bedeutens, scheint mir selbst eine Verlegenheitslösung zu
sein, da das Problem der Autoreflexivität nur auf die sprachliche Ebene verschoben
wird. So z.B. in der Überlegung: „Indem der Text etwas sagt, sagt er auch etwas anderes
– und dies ist gerade nicht wiederum eine Bedeutung, sondern als Vollzug und Modus
des Bedeutens Verstellung von Bedeutung, der Möglichkeit lesender Bedeutungskonsti-
tution“ (B. Menke, S. 81). Es käme aber vielmehr darauf an zu zeigen, wie die Autore-
flexivität des Textes (die durchaus semiologisch bedingt sein mag) den Interpreten auf
sich zurückwirft und dieser Vorgang im Text nur negativ, d.h. als Selbstverfehlung des
hermeneutischen Anspruchs nach Einheitlichkeit und Kohärenz, zum Gegenstand ge-
macht werden kann. – Zur Autoreflexivität des kafkaschen Textes vgl. Ingrid Stroh-
schneider-Kohrs: Erzähllogik und Verstehensprozeß in Kafkas Gleichnis ‚Von den
Gleichnissen’. In: Die deutsche Parabel. Zur Theorie einer modernen Erzählform. Hrsg.
von Josef Billen. Darmstadt 1986, S. 292-321 („sich selbst interpretierende Texte“);
Klaus-Peter Philippi: Parabolisches Erzählen. Anmerkungen zu Form und möglicher
Geschichte. In: Die deutsche Parabel. Ebd. S. 223-265 („Das Problem der Faßbarkeit
der Gleichnisse ist selbst Gegenstand der Parabel“);  Oliver Jahraus: Sich selbst inter-
pretierende Texte. Franz Kafkas ‚Von den Gleichnissen’. In: Poetica 26 (1994), 385-408
(Der Text „entfaltet autoreflexiv seine eigene Deutungsproblematik“).
7  Vgl. Heinz Politzer: Franz Kafka, der Künstler. Frankfurt am Main 1965.
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Walter Benjamin hat wohl als erster aus dieser Einsicht die Schlussfol-
gerung gezogen, dass der subversive Charakter von Kafkas Texten darin
bestehe, sich niemals in ihren Deutungen zu erschöpften, vielmehr von
Kafka alle erdenklichen Vorkehrungen gegen eine angemessene und – im
hermeneutischen Sinne – eindeutige Auslegung getroffen worden seien.8

Radikaler noch hat Ingo Seidler – die Gefahr bloßer Selbstproduktionen in
Betracht ziehend – gefordert, nur solche Interpretationen dürfe man für zu-
lässig erklären, die nicht die Weltsicht des Interpreten bestätigten, sondern
ihr vielmehr zu widersprechen schienen.9 Man mag dies als „paradoxen
Zirkel“10 bzw. als „gleitende Paradoxie des Erzählens“11, als eine in der Er-
zähllogik angelegte Form der „Aussageverweigerung“ 12 , oder als eine
„Selbstschutzmaßnahme“ verstehen, mit der Kafka sich vor seinen Inter-
preten schützen wollte13; allen Kafkainterpretationen haftet dieses Wider-
sinnige an, und ihnen als Epitaph den lakonischen Titel „Gibs auf“ zu ge-
ben, scheint angesichts dieser Schwierigkeit und der Gefahr permanenter
Selbstproduktionen nicht  das Schlechteste zu sein.

Man kann allerdings die angesprochene Paradoxie selbst zum Standpunkt
der Interpretation machen, indem man nicht nach den Möglichkeiten der
Deutung fragt, sondern die Wirklichkeit und Wirksamkeit der Unmöglich-
keit einer Deutung untersucht. Die berühmte Türhüterlegende im Roman
„Der Prozess“ – das einzige Stück, das Kafka aus ihm veröffentlicht hat –
bietet dazu einzigartige Voraussetzungen. Sie stellt die interpretatorische
Verarbeitung des Problems dar. Zusammen mit dem ihm angeschlossenen,
von Kafka als „Exegese“ bezeichneten Kapitel, steht man „vor dem Ge-
setz“ eines interpretierenden Zugangs kafkascher Texte.14 Im Kontext des
Romans stellt die Türhüterlegende eine Replik auf die gesamte Roman-

8  Vgl. Walter Benjamin: Über Literatur. Frankfurt am Main 1969.
9  Ingo Seidler: Das Urteil: Freud natürlich? Zum Problem der Multivalenz bei Kafka.
In: Wolfgang Paulsen (Hg.), Psychologie in der Literaturwissenschaft: Viertes Am-
herster Kolloquium zur modernen deutschen Literatur 1970. Heidelberg 1971, S. 174-
190 u. S. 221-222.
10  Vgl. Jürgen Kobs: Kafka. Untersuchungen zu Bewußtsein und Sprache seiner Ge-
stalten. Bad Homburg 1970.
11  Gerhard Neumann: Umkehrung und Ablenkung: Franz Kafkas „Gleitendes Para-
dox“. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literatur- und Geistesgeschichte 42 (1968), S.
702-744.
12  Ingrid Strohschneider-Kohrs: Erzähllogik und Verstehensprozeß in Kafkas „Von
den Gleichnissen“ . Ebd.
13  Martin Walser: Beschreibung einer Form (Diss.). Tübingen 1951.
14  Vgl. Gerhard Kaisers These vom „Schlüssel zum Verständnis des ganzen Romans“.
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handlung (einschließlich des Endes von Josef K., das sie vorwegnimmt)
dar. Nicht Parabel im klassischen Sinn ist sie, da kein Lehrsatz, kein Urteil
oder eine Erkenntnis ihre Geschichte beschließt (wie etwa in Lessings
Ringparabel), sondern ihre Aussage verläuft – wie der Prozess – parabo-
lisch ins Unendliche.15 Spiegelverkehrt und gleichnishaft verengt, stellt ihre
Geschichte den Prozessverlauf Joseph K.s dar: Während das Gericht zu Jo-
seph K. kommt, kommt der Mann vom Land zum Türhüter vor dem Ge-
setz, während das Gesetz eine mysteriöse Anziehungskraft auf den Mann
vom Land ausübt, wird – spiegelverkehrt – das Gericht von der Schuld Jo-
seph K.s angezogen, während jener aus freien Stücken um Einlass bittet,
steht dieser von Anbeginn unter dem Zwang seiner Verhaftung: während
der eine ein Leben lang auf Einlass in das Gesetz hofft, versucht der andere
bis zu seinem Tod dem Prozess zu entkommen. Doch auf diese komple-
mentäre Anordnung in den Ereignissen wird nur der Leser aufmerksam.
Das Licht, das der Geistliche mit der Erzählung der Legende Josef K. ge-
ben will – das Licht, das wie die Tür zum Gesetz einzig dem gilt, der es an-
nimmt – erlischt in seiner Hand. Die Exegese des Geistlichen verleitet ihn
statt dessen, in der (unendlich) vielfältigen Interpretation der Legende eine
erschöpfende Antwort zu finden. Doch deren unverbindliche Deutungen er-
schöpfen ihn bloß. Der Sinn der Legende bleibt ihm – wie das Innere des
Gesetzes – verborgen.

Vordergründig mag man geneigt sein, auch die Episode im Dom als einen
weiteren Schritt in der permanenten Selbsttäuschung Josef K.s über die Be-
deutung und den Stand seines Prozesses auszulegen, ja man mag mutma-
ßen, dass der Prozess anders verlaufen wäre, hätte er den Sinn der Legende
verstanden.16 Wichtiger aber ist es, nach der Notwendigkeit dieser Täu-

15  Richard Detsch hat herausgestellt, daß Kafka’s use of the parabolic form is „anoma-
lous“: „The traditional parabel is essentially didactic in nature and is directed toward the
manifestation of a truth of universal validity. Kafka’s parables, on the other hand, reveal
no truth other than the melancholy confirmation that thruth is not attainable” (Richard
Detsch: Delusion in Kafka’s Parables Vor dem Gesetz, Das Schweigen der Sirenen, and
Von den Gleichnissen: A Hermeneutical Approach. In: Modern Austrian Literature 14,
No.1-2 (1981), pp. 13-23). Ulf Abraham hat daher dafür plädiert, statt Parabel von „Le-
gende“ zu sprechen, wie Kafka es selbst laut eines Tagebucheintrags vom 13. 12. 1914
getan hat (und in dem vorliegenden Beitrag somit auch passiert) (Ulf Abraham: Mose
Vor dem Gesetz: Eine unbekannte Vorlage zu Kafkas Türhüterlegende. In: Deutsche
Vierteljahrsschrift 57 (1983), S. 636-650, hier: S. 643.)
16  Vgl. dazu Ingeborg Henel: Die Türhüterlegende und ihre Bedeutung für Kafkas
‚Prozeß’. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesge-
schichte 37 (1963), S. 50-70.
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schung zu fragen, denn auch der Mann vom Land erliegt einer Täuschung,
und gerade seine Geschichte ist es, durch deren parabolischen Bezug auf
Josef K.s Prozess Einblick in die Natur der Täuschung gestattet sein soll.
Dass Josef K. an der Deutung der Legende scheitert, scheint also eine
grundsätzlichere, für das Verständnis des gesamten Romans relevante Be-
deutung zu haben. Zwar erzählt der Geistliche Josef K. die Legende, um
ihn darüber aufzuklären, weshalb er in dem Gericht sich täusche („in den
einleitenden Schriften zu dem Gesetz heißt es von dieser Täuschung...“),
doch nichts deutet darauf hin, dass er selbst den Sinn der Legende verstan-
den hat und über die Natur der Täuschung aufgeklärt ist. In ihrer „Exegese“
stellt er vielmehr mit der sibyllinisch klingenden Bemerkung, dass das rich-
tige Auffassen einer Sache und das Missverstehen der gleichen Sache ein-
ander nicht völlig ausschließen würden, Josef K. selbst vor das Problem,
durch Deutung der Legende sich seine Täuschung über das Gericht zu er-
klären. Wenn dessen Interpretation aber trotz mannigfaltiger Unterstützun-
gen des Geistlichen durch begleitende Kommentare ebenso ergebnislos
verläuft wie das Warten des Manns vor dem Gesetz, so kann man anneh-
men, dass weniger die Deutung, als die Vergeblichkeit der Deutung ihr ver-
borgener Sinn ist.

Josef K., von der Geschichte stark betroffen, sieht ihre Enträtselung
vorschnell darin, dass der Türhüter den Mann vom Land getäuscht hat, da
er ihm die erlösende Mitteilung, der Eingang zum Gesetz sei nur für ihn be-
stimmt gewesen, solange vorenthält, bis sie ihm nicht mehr helfen kann.
Der Geistliche ermahnt ihn zwar, mit dieser Auslegung nicht den Wortlaut
der Schrift zu verändern, korrigiert aber seine Auffassung nicht durch eine
andere. Sein kraftloser Deutungsversuch: „Er wurde nicht früher gefragt“,
ist keine wirkliche Erklärung. Durch Insistieren auf der immanenten Stim-
migkeit des Textes blockiert er immerhin die übereilte Identifikation Josef
K.s mit dem Mann vom Land: Nicht von der Täuschung durch das Gesetz,
sondern von der Täuschung über das Gesetz handele die Geschichte. Der
Türhüter habe als Teil des Gesetzes nur seine Pflicht getan, und unter die-
sem Aspekt könne sein Verhalten nicht als widersprüchlich, sondern müsse
als konsequent, dürfe nicht als böswillig, sondern müsse vielmehr als gut-
willig ausgelegt werde.

Durch diese Strategie des Geistlichen, die nicht eine abschließende In-
terpretation, sondern nur die Resurrektion der ‚Autorität der Schrift’ zum
Ziel hat, wird Josef K. mit Deutungen konfrontiert, die seiner eigenen Dis-
position widersprechen. Ihnen zufolge kann der Türhüter sich nämlich auch
selbst getäuscht haben, da auch er vor dem Gesetz steht und das Innere
nicht vollständig kennt. Der Türhüter hätte dann irrtümlich den Eintritt un-
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tersagt, und das Gesetz wäre seiner Aufgabe nur unvollkommen nachge-
kommen. Doch könnte diese Täuschung durchaus auch die Intention des
Gesetzes sein, so dass der Türhüter nur zu dem Zweck getäuscht worden
ist, sich gegenüber dem Mann im Recht zu fühlen. Andererseits werde aber
durch solche Auslegungen an der Autorität des Gesetzes gezweifelt, zu
dem auch der Türhüter gehört. Das Gesetz aber sei über jedes Urteil erha-
ben, und dem Türhüter als Diener des Gesetzes müsse man unbezweifelba-
re Würde zuerkennen.

Mit diesen einander ausschließenden Interpretationen der Legende er-
reicht der Geistliche, dass sich die Urteilsbildungen Josef K.s ständig rela-
tivieren müssen. Keine Interpretation ist in sich so konsistent, dass sie nicht
durch eine andere widerlegt werden könnte; keine Interpretation erreicht
für das Verständnis die gleiche Autorität, wie sie die Gesetzesschrift hat.
Der Geistliche selbst vertritt deshalb auch keine eigene Meinung, sondern
reproduziert in der „Exegese“ nur die Fehldeutungen anderer. Seine Hilfe
besteht in dem Rat, sich nicht auf fremde Hilfe einzulassen: Die Schrift ist
unveränderlich – die Interpretationen sind es nicht; sie sind oft nur ein
Ausdruck der Verzweifelung darüber.

Wenn Joseph K. schließlich resümiert, für die Täuschung des Mannes
sei es gleichgültig, ob der Türhüter die Wahrheit spreche, sich selbst in ihr
täusche oder von ihr getäuscht werde, so ist dies keineswegs als ein ab-
schließendes Urteil zu verstehen, sondern eher als Ausdruck der Verzweif-
lung17, dass jede Auslegung des Sinns der Legende zu einer falschen Deu-
tung führen muss. Wie der Mann vom Land unschlüssig vor dem Gesetz,
so steht Josef K. vor dem Sinn der Legende. Die Deutung der Täuschung
wird zum Paradigma von Deutung als Täuschung.18 Die Lüge wird für ihn
zur Weltordnung gemacht, wie Josef K. resignierend bemerkt. Statt der Le-
gende eine existenzielle Bedeutung abzuringen, identifiziert Josef K. sich
nur mit dem Mann vom Lande. Der Eintritt in den Bereich, in dem das Ge-

17  In dieser ‚Verzweiflung’ stimmen alle divergierenden Interpretationsversuche über-
ein, unabhängig davon, ob man die „Auslegungen der Legende (…) als drei – geistesge-
schichtlich genau voneinander geschiedene – Rezeptionsepochen kenntlich machen“
(Frank Schirrmacher: Verteidigung der Schrift. In: Ders. (Hg.), Verteidigung der Schrift.
Kafkas „Prozeß“. Frankfurt am Main 1987, S 138-221, hier: S. 205)   will oder gar „die
einzelnen exegetischen Meinungen (…) als Positionen des Judentums, des Christentums
und des Atheismus“ (Gerhard Kurz: Meinungen zur Schrift. Zur Exegese der Legende
„Vor dem Gesetz“ im Roman „Der Prozeß“. In: Karl Erich Grözinger u.a. (Hg.), Kafka
und das Judentum. Frankfurt am Main 1987, S. 209-223, hier: S. 220) auslegt.
18  Vgl. Christiaan L. Hart Nibbrig: Die verschwiegene Botschaft oder: Bestimmte In-
terpretierbarkeit als Wirkungsbedingung von Kafkas Rätseltexten. In: DVjs 51 (1977),
S. 459f..
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setz beheimatet ist, bleibt dadurch verwehrt, und nicht einmal durch den
Tod kann er erkauft werden. Resignation (Kierkegaard: Verzweiflung) ist
das letzte Wort; Resignation ist in diesem Roman kein Durchgangsstadium,
in das der Deutende auf sich und seine Existenz zurückgeworfen wird. Un-
schlüssig und unentschieden bleibt er stehen vor dem Gesetz, indifferent in
seinen Erwartungen und doch auch gebannt von dem, was da kommen
mag. Den Schein als Täuschung zu entlarven, gibt diese Zwischenposition
nicht her, wohl aber die Perspektive des Zuschauers, der diese Selbstver-
strickung überblickt.19

Diese Paradoxie, dass die Täuschung wirklich und notwendig, die
Wahrheit des Gesetzes aber verborgen und widersprüchlich ist, drückt der
Geistliche durch die Wendung aus, dass man zwar alles für notwendig,
deshalb aber nicht für wahr halten dürfe. Und die Legende fasst diese Un-
entschiedenheit in dem Bild von dem Mann zusammen, der erst am Ende
seines Lebens, als sein Augenlicht schon schwach ist und er nicht mehr
entscheiden kann, ob seine Wahrnehmung konkret ist oder auf einer Täu-
schung beruht, den ‚Glanz des Gesetzes’ unverkennbar aus der Tür hervor-
brechen sieht.

Überträgt man diese Überlegungen auf die Ebene der Deutung, so besteht
die bezeichnete Paradoxie darin, dass durch die Hoffnung, den Sinn des
Textes interpretierend zu erfassen, eine unfreiwillige Fluchtbewegung be-
wirkt wird, die vom Zentrum des Textes fortführt und in Täuschung über-
geht. Aufgefangen werden kann dieser Prozess nur, indem jeder einzelnen
Interpretation eine gleichberechtigte Aussagefunktion zugesprochen wird,
jede Interpretation aber auch von vornherein als unzureichend (und nicht
nur als unabschließbar) zu bewerten ist – gewissermaßen als Respektbe-
zeugung vor einem unassimilierbaren Sinn des Textes, der sich in diesem
Mangel negativ bekundet. Die Wahrheit der Legende geht zwar – wie im
guten hermeneutischen Verständnis – über in ein Suchen nach dem Sinn
der Legende, um in diesem Suchen und der Hoffnung nach Aufklärung zu

19  In der Forschungsliteratur wird zumeist übersehen, dass das Gleichnis in den Prosa-
texten Kafkas häufig eine zweistufige Funktion hat: Es wird zum einen dargestellt, dann
aber auch bereits in der Romanhandlung zum Gegenstand der Interpretation (so in den
Gleichnissen „Vor dem Gesetz“, „Von den Gleichnissen“ und „Eine Kaiserliche Bot-
schaft“). Noch bevor die Exegese zum Problem des Lesers wird, ist sie es schon als Be-
standteil der Romanhandlung (vgl. die Exegese im Dom-Kapitel des Prozeß-Romans).
Die Verzweiflung des Lesers über die Verstellung von Bedeutung und Entschlüsselung
ist also eine, die die Verzweiflung als Verzweiflung reflektiert und damit schon über sie
hinaus ist.
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bestehen; antihermeneutisch aber ist, dass diese Suche durchgängig von
dem Bewusstsein des Ungenügens, des Mangels und der Vergeblichkeit
begleitet ist und keine Aussicht auf ein Ende besteht. Jede interpretative
Aneignung des Sinns widersteht und enttäuscht den Sinnsuchenden, und
doch bleibt er als Sinnsuchender zugleich der höchste Garant für diesen
Sinn. Denn auf dem Prüfstand steht ja gerade nicht ein unpersönlicher Sinn
(oder das endlose Spiel von Zeichen im System der langue), sondern die
persönliche Wahrheit des Sinnsuchenden, die als Ereignis im Glanz sicht-
bar wird, der hinter der Tür hervorscheint. Es ist also gerade eine herme-
neutische Einsicht ersten Ranges, „daß sich das Mißverstehen von selbst
ergibt, und das Verstehen auf jedem Punkt muß gewollt und gesucht wer-
den“20. Auch für dieses Verhältnis von (Gesetztes-) Text und (Miss-) Deu-
tung trifft die Bemerkung des Geistlichen zu, dass man zwar alles für not-
wendig, deshalb aber nicht alles für wahr halten muss.

Josef K. bemerkt nur die Aussichtslosigkeit dieser Worte, nicht aber ih-
re produktive Wendung. Weil er verzweifelte Anstrengungen unternimmt,
sich als reflektierendes Selbst zu bewahren (und – semiologisch interpre-
tiert – am Gegenstandsbezug der Sprache festhält), scheitert er an dem Sinn
des Gleichnisses, zu dessen (gewolltem) Nachvollzug als einem unendli-
chen existenziellen Prozess er aufgefordert ist. „Er war zu müde, um alle
Folgerungen der Geschichte übersehn zu können. (…) Die einfache Ge-
schichte war unförmig geworden, er wollte sie von sich abschütteln“. Über
die rationale Deutungsanstrengung entgeht ihm die existentielle Wendung
der hermeneutischen Herausforderung.21 Was dem Mann vom Land gegen-

20  Friedrich Schleiermacher: Hermeneutik. Hrsg. v. H. Kimmerle, Heidelberg 1974, S.
86.
21  Dies macht ihn in der Tat zum Am ha-Arez bzw. Am-ho-raz, zu einem Mann vom
Lande, der das Gesetz nicht kennt bzw. unkundig ist. Die Bedeutung dieser Begriffe wa-
ren Kafka nachweislich bekannt; sie finden sich in seinen Tagebuchaufzeichnungen.
Am-ha-Arez ist der (hebräische) Ausdruck für den ungebildeten Juden, dem die Schrif-
ten des Gesetzes unbekannt sind. Es ist aber unzureichend, daraus zu folgern, dass im
Gegensatz zum frommen Juden, dem die Tür zum Gesetz jederzeit offen steht (zu Be-
ginn heißt es: „Da das Tor zum Gesetz offensteht wie immer (…)“), die Erzählung Kaf-
kas in der Einsicht mündet, nur für den Mann vom Land sei der Eingang in das Gesetz
ein bis zum Tode unüberwindbares Hindernis (da im Schlussdialog der Türhüter zu dem
Mann sagt: „Ich gehe jetzt und schließe ihn“; vgl. Politzer, 1965). Das Warten des
Mannes vom Land kann vielmehr als Einübung in ein wahres, d.h. authentisches Ver-
ständnis vom Gesetz gedeutet werden. Daher stirbt er auch nicht wie Josef. K. am Ende
des Prozeß-Romans wie „ein armer Hund“. In Abwendung vom christlichen „Wer su-
chet, der findet“ ist Kafkas (jüdische) Auslegung des Gesetzes „Wer sucht findet nicht,
aber wer nicht sucht wird gefunden“ eine in ihrer ganzen Dialektik ja auf Abwendung
von Rationalität angelegte existenzielle Erfahrung. Wer keinen Zweck verfolgt, ist ein-
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über dem Gesetz nicht gelingt, wiederholt sich auf der Deutungsebene und
wird als Wiederholung dadurch überhaupt erst sichtbar. Die entscheidende
Frage des Manns vom Land, warum außer ihm niemand Einlass in das Ge-
setz begehrt habe, könnte so auch auf der Deutungsebene an Josef K. ge-
richtet werden: „Warum hat kein anderer den Sinn der Legende auszulegen
gewusst ?“ und die Antwort wäre: „Weil sie allein für dich bestimmt gewe-
sen ist“.

Schon Gerhard Kaiser hat in seiner Interpretation ausgeführt, dass der Le-
ser der Prozesswelt genauso gegenübergestellt wird wie der Angeklagte.22

Erzähltechnisch habe Kafka dies dadurch bewirkt, dass er den Erzählhori-
zont genauso weit eingeschränkt hat, wie den Erlebnishorizont des Helden.
Der auf der Handlungsebene erzielte Effekt ist, dass der Erlebnishorizont
Josef K.s in dem Augenblick für ihn zu einem qualvollen Gefängnis wird,
in dem – um in der Metaphorik der Türhüterlegende zu bleiben – zwar ein
Ausgang sichtbar, der Ausgang aber nicht vollziehbar ist. Unschlüssig, wie
der Leser in der Beurteilung des Geschehens, wird die Teilnahme Josef K.s
an seiner Welt.

Der Erlebnisraum, in dem der Prozess sich vollzieht, ist allerdings, wie
auch Martini und Walser schon früh herausgestellt haben, kein empirischer
Raum, sondern als ein abgelöster seelischer Innenraum gestaltet. In ihm ist
nicht die Subjekt-Objekt-Spaltung aufgehoben, wie dies etwa die psycho-
logische Deutung W. H. Sokels im Sinne einer „Traumerzählung“ versteht,
sondern eine Welt dargestellt, in der die seelischen Vorgänge von der un-
abhängigen Objektwelt unmittelbar reflektiert werden. Die Welt Joseph
K.s ist das getreue Abbild seiner selbst, aber – unabhängig und entfremdet
von ihrem Urheber und gegen ihn Anklage führend. Ihr Szenarium ist als
ein „mythischer Prozess der Schuldvergegenständlichung“23 gestaltet. Jede
Selbstrechtfertigung Joseph K.s vor der Welt verwandelt sich durch diese
Reflexivität in eine Selbstanklage, jede Unschuldsbeteuerung (der Geistli-
che: „So pflegen die Schuldigen zu reden“) ist für sein Gericht ein Schuld-
geständnis, jede vermeintliche Gesetzesfindung in Wahrheit ein Gesetzes-
verstoß, jede apodiktisch gehaltene Interpretation ein vernichtendes Selbst-

fach da – auffindbar und erkennbar. Dem (christlichen) Geistlichen im Dom kommt da-
gegen die Rolle zu, Josef K. in die rationale Schriftexegese und damit in die Täu-
schung, die nur ein entpersonalisiertes Subjekt kennt, hineinzuziehen.
22  Gerhard Kaiser: Franz Kafkas ‚Prozeß’. Versuch einer Interpretation. In: Euphori-
on, Zeitschrift für Literaturgeschichte, Heidelberg 1958, Bd. 1, S. 23-49.
23  Hans Joachim Schoeps: Theologische Motive in der Dichtung Franz Kafkas. In: Die
Neue Rundschau 62 (1951).
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urteil – eine ‚Gier’ des Ich und keine Freilegung des Verhältnisses des Da-
seins zur Welt.

Diesen inneren Mechanismus zu verdeutlichen ist die Funktion der
Türhüterlegende. Ihre Stellung im Roman – vor der Exekutionsszene (vgl.
dazu die Einwände Uyttersprots gegen die von Max Brod vorgenommene
Kapitelordnung) – zeigt an, dass der Prozess in seinem entscheidenden Sta-
dium den Angeklagten selbst vor die Frage nach der Deutung seiner Schuld
stellt. Das Verfahren geht allmählich über in das Urteil, und für die unbe-
kannte, aber reale Schuld, wie Schoeps im Zusammenhang einer theolo-
gisch-existentialistisch begründeten Schuldmetaphysik erklärt, bestraft Jo-
sef K. sich selbst. Indem er die Schuld, sie deutend, von sich weist, macht
er sich schuldig und ist auf sie verwiesen. Krankheit zum Tod, nennt dies
Kierkegaard.

Wie der Delinquent in Kafkas Erzählung In der Strafkolonie die Schrift
seiner Schuld mit seinen eigenen Wunden entziffern muss, um ihren Sinn
und die Gerechtigkeit des Gesetzes zu verstehen, hätte Josef K. mit seiner
Schuld sich identifizieren müssen, um den Prozess für sich zu entscheiden.
Der Zweifel an seiner Schuld entfremdet ihn von seinem Leben, und seine
Welt spiegelt dies, indem sie für ihn zu einem perpetuierenden Prozess der
Anklage wird. Die Schuld aber ist, wie Kafka in der genannten Erzählung
schreibt, „immer zweifellos“ und der Angeklagte zweifellos immer schul-
dig. Er ist selbst seine Schuld.

Auf die Deutungsebene übertragen, heißt dies, dass Josef K. sein Leben
nicht interpretieren kann, ohne sich von ihm zu entfremden und an ihm
straffällig zu werden, dass gleichwohl aber die Interpretation den einzigen
Weg darstellt, das verborgene Gericht offenbar werden zu lassen. Gerhard
Kaiser hat in seiner Kafka-Deutung diese causa sui der Schuld durch das
Paradoxon ausgedrückt, dass das Leben nicht gleichzeitig gelebt und ge-
rechtfertigt werden kann.

Die Entscheidung, ob diese Paradoxie für Kafka eine Grundparadoxie
menschlichen Daseins ist, wie Ingeborg Henel meint24, oder gar die Über-
windung der Katastrophe eine Frage der Selbst- oder Weltüberwindung ist,
wie Emrich ausführt, ist für diese Auslegung zweitrangig. Sie kann ohnehin
nur im Zusammenhang des gesamten Romans erörtert werden. Kafka aller-
dings scheint alle realistischen Aussichten zu bestreiten, wenn er im  Ro-
man den Maler Titorelli darauf hinweisen lässt, dass man von einem Frei-

24  Ingeborg Henel: „Die Türhüterlegende und ihre Bedeutung für Kafkas Prozeß“, in:
Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 37 (1963),
S. 50-70 („Das Gesetz, von dem hier die Rede ist, ist das je eigene Gesetz (...)“ (S. 60)).



Hans Feger: Vor dem Gesetz

13

spruch außer in der Fabel nichts wisse. Die Funktion der Legende ist es nur,
auf diese Paradoxie hinzuweisen; und die der „Exegese“ besteht darin, die
grundsätzliche Schwierigkeit, sich ihr gegenüber zu verhalten, vor Augen
zu führen. Dezidierter und eindeutiger kann und darf der Text  nicht sein,
wenn er seine Autonomie und Umwendungsfunktion gegenüber dem Leser
nicht verwirken will. Dies gilt auch für das Selbstverständnis des Autors.
Kierkegaard sagt über seine Rolle als Schriftsteller: „Ich habe überhaupt
keine Meinung, sondern experimentiere das Problem nur zutage.“

Inhaltliche Deutungen, wie: Josef K. s Schuld bestünde in einem selbst-
auferlegten Schuldbewusstsein (J. P. Stern), sein Konflikt sei eine Allego-
rie auf die moderne Psyche (Webster), die sich nicht von einer parasitären
Schuldideologie zu befreien wisse (Beicken), sie sei ein Gewissenskonflikt
(Weitzmann) oder gar Ausdruck einer Neurose (Wilson), gehen an der
Problematik vorbei, weil sie, die Paradoxie erklärend, sie nur einseitig auf-
lösen können. Ihre Auflösung besteht aber nicht in ihrer Erklärung, sondern
in ihrer Deutung, und diese Deutung ist per se unabschließbar. Gerade weil
die Paradoxie sich nicht auflösen und erklären lässt, erhält der enigmatische
Satz aus dem Bericht an die Akademie seine Berechtigung: „Löst man aber
die Erfüllung ein, erscheinen nachträglich auch die Versprechungen genau
dort, wo man früher vergeblich gesucht hat“.

Will man allerdings von dieser Funktion der Türhüterlegende Rückschlüsse
auf ihre Bedeutung ziehen und eine Interpretation favorisieren, so mag man
eine adäquate Auslegung in der jüdischen Offenbarungslehre sehen, zu de-
ren doxischem Grundbestand diese Paradoxie gehört. Der Prozeß und vor
allem die Türhüterlegende scheinen deutlich beeinflusst von „the Talmudic
tales and those from the Kabbala“25. Die Gesera, die jüdische Vorstellung
von der Geschichte als Leidensgeschichte, gibt nämlich der Tragik dieser

25  Die ältere Aufarbeitung dieser Tradition begann mit dem Aufsatz von Walter H.
Sokel: Franz Kafka as a Jew. In: Leo Baeck Institute Yearbook 18 (1973), S. 233-238,
hier S. 238. In der neueren Forschung widmet sich der Aufarbeitung dieser Bezüge vor
allem der Sammelband von Manfred Voigts (Hrsg.): Franz Kafka „Vor dem Gesetz“.
Aufsätze und Materialien. Würzburg 1994. Vgl. auch Bernd Witte, der Hermeneutik
und jüdische Schriftexegese parallelisiert (Bernd Witte: Das Gericht, das Gesetz, die
Schrift. Ebd. S. 109: „Der Talmud trägt dieser Tatsache dadurch Rechnung, daß er auf
jeder Seite das kleinste Stückchen des kanonischen Textes mit einer Vielzahl alter und
neuer Kommentare umgibt, die selber wiederum deshalb tradiert werden, weil sie in ih-
rer Widersprüchlichkeit zu neuer Kommentierung Anlaß geben. Dieser Vorgang ist es,
der im Judentum traditionellerweise Studium genannt wird“). Vgl. ebenso Karl Erich
Grözinger: Kafka und die Kabbala. Das Jüdische im Werk und Denken von Franz Kaf-
ka.  Berlin, Wien 2003, S. 21-38, 53-71.
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Paradoxie darin Ausdruck, dass sie den Abfall vom Gesetz der Offenba-
rung zwar als Sündenfall deutet, nicht jedoch als Lossprechung von der Of-
fenbarung. Das Gesetz regiert in der Weise der Abwesenheit weiter, und
die durchgängige Verblendung des Menschen besteht darin, von Gesetzen
beherrscht zu werden, die er nicht kennt, an die er aber mit seiner ganzen
Existenz gebunden ist.

Diese Tragik, an die Offenbarung gebunden zu bleiben, sie aber nicht
fixieren zu können, macht aus der Türhüterlegende (auch) eine talmudische
und zugleich existentielle Legende. Wie die Tora zum Kommentar auffor-
dert und ihn zugleich doch auch immer wieder von sich weist (nach Auf-
fassung der Kabbalisten wendet sie jedem Leser ein besonderes, nur ihm
allein bestimmtes und erfassbares Gesicht zu26), so kehrt die Türhüterle-
gende den Deutungshorizont des Interpreten um und konfrontiert ihn, statt
mit einem Auslegungssinn, mit dem existenziellen Ernst seines Lebens. Die
Dialektik von Bedeutungserwartung und Ausdrucksverweigerung in Kaf-
kas Texten zwingt gewissermaßen den bedeutungslesenden Akt der literari-
schen Reflexion zu einer solchen Selbstreflexion auf die Wurzeln der sich
ständig erneuernden Dissoziation. Man muss dies wohl als äußerste Zuspit-
zung und Überwindung der Hermeneutik auslegen. Denn das hermeneuti-
sche Denken kann sich zwar in seiner eigenen Logik explizieren, aber es
setzt doch immer den existenziellen Vollzug eines denkenden Subjekts
voraus, den es sich von der Logik her nur durch einen antihermeneutischen
Zugriff erschließen kann.27 Franz Rosenzweig, einer der wenigen Philoso-
phen, dessen religiöser Existentialismus die Traditionen des christlichen
und jüdischen Denkens nachhaltig miteinander in Berührung brachte, inter-
pretiert diese Umkehrung der Exegese im Kontext einer negativen Theolo-
gie:

26  Vgl. Gershom Scholem: Judaica 4. Frankfurt am Main 1984, S. 217. Vgl. auch
Gerhard Kurz: Meinungen zur Schrift, Zur Exegese der Legende „Vor dem Gesetz“ im
Roman „Der Prozeß“. In: Karl Erich Grözinger u.a. (Hrsg.), Franz Kafka und das Ju-
dentum. Frankfurt am Main 1987, S. 223.
27  In diesem Spannungsgefüge von Hermeneutik und Antihermeneutik konstituiert
sich erst die existenzielle Lesart des kafkaschen Textes. Man verkennt die Pointe dieses
Zugriffs, wenn man den kafkaschen Text nur monolinear als pure Demontage oder Ab-
bau von Sinn deutet, ohne die gegenläufige Bewegung zu berücksichtigen, die als Vor-
aussetzung dieser Demontage gerade aufrechterhalten bleiben muss. Kafkas Schreiben
gehorcht mithin nicht einfach nur „einem Gesetz, das man als Entzug der Referenz be-
greifen muß“ (Hans-Thies Lehmann: Der buchstäbliche Körper. Zur Selbstinszenierung
der Literatur bei Franz Kafka. In: Gerhardt Kurz, Der junge Kafka. Frankfurt am Main
1984, S. 214).
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Ein Lernen in umgekehrter Richtung, Ein Lernen nicht mehr aus der Tora ins Leben
hinein, sondern umgekehrt, aus dem Leben, aus einer Welt, die vom Gesetz nichts
weiß oder sich nicht wissen macht, zurück in die Tora. Das ist die Signatur der Zeit.
(…) Die Signatur der Zeit, weil es die Signatur der Menschen der Zeit ist. Es ist
heute keiner, der nicht entfremdet ist, oder der nicht wenigstens ein Stück Entfrem-
dung in sich hat (...). Wir kommen ja von der Peripherie her. Die Einheit des Zen-
trums ist nichts, was wir hell und deutlich und aussprechbar besitzen. So gut war es
unsern Vätern. So gut ist es uns heute nicht. Wir müssen die Einheit suchen und
müssen vertrauen, sie zu finden. Von der Peripherie her gesehen erscheint das Zen-
trum nicht als eine Einheit, sondern jedem Punkt des Kreises kehrt der Mittelpunkt
eine andere Seite zu. Es führen viele Wege von draußen nach drinnen. Aber deshalb
bleibt das Drinnen ein eines, einheitliches“.28

Zur Signatur der Zeit gehört auch der letzte Satz der Türhüterlegende: „Vor
seinem Tode sammeln sich in seinem Kopfe alle Erfahrungen der ganzen
Zeit zu einer Frage, die er bisher an den Türhüter noch nicht gestellt hat“:
‚wieso es  komme, „daß in den vielen Jahren niemand außer mir Einlaß
verlangt hat’? Der Türhüter erkennt, daß der Mann schon an seinem Ende
ist, und, um sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an:
‚Hier konnte niemand sonst Einlaß erhalten, denn dieser Eingang war nur
für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn.’“ Dass das Gesetz den
Mann vom Lande als einzelne Existenz anspricht, entspringt der (späten)
Einsicht, vor einem Abstraktum gewartet und sich in der Art der Zugehö-
rigkeit zu dem Gesetz getäuscht zu haben.29 Doch endet hier nicht die Le-
gende. Die Summe aller Erfahrung aufbietend stellt der Mann vom Land
am Ende seiner Zeit die entscheidende Frage nach der Ausgeschlossenheit
vom Gesetz und erhält als Antwort, dass nur er als konkrete individuelle
Existenz Aufschluss über diese Verborgenheit (die Leere der Zeit) zu ge-
ben vermag. Man darf diese Rückbesinnung nicht als ein pures Scheitern

28  Franz Rosenzweig: Neues Lernen. In: Der Mensch und sein Werk. Gesammelte
Schriften III, Dordrecht 1984, S. 507 u. 508f.
29  Vgl. hierzu die vorzügliche Studie von Ulrich Gaier: „Vor dem Gesetz“. Überle-
gungen zur Exegese einer „einfachen Geschichte“ . In: Festschrift für Friedrich Beiß-
ner. Hrsg. v. Ulrich Gaier u. W. Volke Bebenhausen 1974, S. 103-120. Der Einschät-
zung allerdings, dass die „rationale Schriftexegese“ die „existenzielle Bezogenheit auf
das Gesetz“ verwirkt, kann ich hier nur bedingt folgen, ist es doch gerade die Exegese,
die als ein explikatives Moment in der Textaneignung die hermeneutische Freiheit er-
schließt, den Text existenziell auszulegen. Vgl. hier: S. 117: „Aus dieser individuellen
Fehlannahme, die das Exekutivorgan Türhüter als Indiz für das Gesetz, die sinnliche Er-
scheinung für ein Abstraktum, den Buchstaben für den Geist etc. nimmt, baut sich der
Mann vom Landes ein eigenes Gericht, seine eigene Exekutivinstanz des Gesetzes auf
und verbraucht so seine Lebenszeit, um zu einer Einsicht zu kommen, die für ihn erlö-
send ist“.
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oder gar als Unfähigkeit der Hermeneutik auslegen. Es ist die Deutung des
Gesetzes selbst, die den Einzelnen – an der Grenze zur Vergeblichkeit – zur
kritischen Rückbesinnung auf die ihm vorausliegende existenzielle Dimen-
sion seiner Deutungsanstrengung führt. Dieser indirekte Zugang zu unserer
Existenz, der aus der Zurückweisung entsteht30 und nur durch eine Umkeh-
rung der Sichtweise vollzogen werden kann, entspringt zwar einer de-
zentrierenden Reflexion; hat aber nicht die Aufhebung oder gar Zurück-
nahme der ersten Reflexion zur Folge. Die Rückbesinnung, die die Ver-
wurzelung des Einzelnen im Sein zu Bewusstsein ruft und damit auch den
Anspruch des Einzelnen, Herr des Geschehens zu sein, kann nicht unvor-
eingenommen in den Blick geraten. Sie geht von dem Verlust der Unmit-
telbarkeit aus und muss die existenzielle Verwurzelung des Einzelnen aus
einem Kampf gegen Täuschung und Illusion herausarbeiten.

Kafka wie Kierkegaard konfrontieren mit einer „pseudonymen“ Schrift-
stellerei, deren Ästhetik des Gelingens von Lebensvollzügen mit Illusion
und Täuschung brechen will. Als Krankheit zum Tode bezeichnet Kierke-
gaard die Selbstverstellung und Täuschung gegenüber der Grundbefind-
lichkeit existenzieller Verzweiflung (die nur ein Glaube überwindet, der die
Vernunft sprengt): „Die gewöhnliche Betrachtung versteht sich sehr
schlecht auf Verzweiflung. Sie übersieht ganz, daß es gerade eine Form der
Verzweiflung ist, es nicht zu sein, sich nicht bewußt zu sein, daß man es
ist“. Und weiter: “Es ist nicht das Seltene, daß einer verzweifelt ist; nein,
das ist das Seltene, das sehr Seltene, daß einer in Wahrheit es nicht ist.“31

Paul Ricoeurs hermeneutischer Ansatz steht in dieser Tradition einer nega-
tiven Ästhetik, die die existenzielle Grundbefindlichkeit des Menschen –

30  In diesem Punkt spitzt sich eigentlich die Kontroverse zwischen Heidegger und Ri-
coeur zu. Martin Heidegger versteht die Auslegung (das „Seinsverständnis“) als Entfal-
tung des Verstehens: „In ihr eignet sich das Verstehen sein Verstandenes verstehend zu.
In der Auslegung wird das Verstehen nicht etwas anderes, sondern es selbst. Auslegung
gründet (…) im Verstehen, und nicht entsteht dieses erst durch jene. Die Auslegung ist
nicht die Kenntnisnahme des Verstandenen, sondern die Ausarbeitung der im Verstehen
entworfenen Möglichkeiten“ (Martin Heidegger: Sein und Zeit. In: Ders., Gesamtausga-
be. Hrsg. von F. W. von Herrmann. Frankfurt am Main 1977, Bd. 2, S. 197). Anders als
die Existenzialhermeneutik Heideggers ist Paul Ricoeur davon überzeugt, dass es nur
einen indirekten Zugang zu unserer Existenz geben kann. Dies ist der Kern von Ri-
coeurs Hermeneutik als „Theorie der Operation des Verstehens in ihrem Bezug zur In-
terpretation von Texten“ (Paul Ricoeur: La tâche de l’herméneutique. In: Ders., Du tex-
te à  l’action. Paris 1986, S. 75).
31  Kierkegaard entfaltet die Argumentation über die Dialektik der Verzweiflung („ver-
zweifelt nicht man selbst sein wollen; verzweifelt man selbst sein wollen“) im ersten
Abschnitt von Krankheit zum Tode (1849); vgl. Sören Kierkegaard: Krankheit zum To-
de. Hrsg. v. E. Hirsch und H. Gerde. Güterloh 1992 (4. Aufl.), S. 8ff.
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das „In-der-Welt-Sein“, um einen Ausdruck von Heidegger zu verwenden
– gegen den Sinn der Imagination der Imagination zugänglich machen will
und „dem, was wir konventionell die Wirklichkeit nennen, die Stirn bietet,
um sie neu zu beschreiben“32. Der Text prädisponiert dann ein Selbstver-
ständnis, statt dieses von einem Subjekt zu empfangen; er distanziert das
Subjekt, statt es mit seiner Aneignungslogik über sich herrschen zu lassen.
Statt die Imagination von dem Subjekt abzusondern, will Ricoeurs Text-
hermeneutik sie zu dem Subjekt zurückführen, damit es sich auf eine besse-
re Weise selbst verstehe. „Wenn wir die Hermeneutik nicht mehr mit der
Suche eines anderen Menschen und seiner psychologischen Intentionen, die
sich hinter dem Text verbergen, definieren können“, schreibt Ricoeur, „was
bleibt dann auszulegen?“ Seine Antwort: „Auslegen heißt, die Art von In-
der-Welt-Sein zu explizieren, die vor dem Text entfaltet ist“33. „Vor dem
Gesetz“ ist Kafkas Schlüsseltext, der zu diesem hermeneutischen Exerziti-
um anhält.

32  Paul Ricoeur: Rhetorique, poétique, herméneutique. In: Ders., Lectures II. La
contrée des philosophes. Paris 1992, S. 492.

33  Paul Ricoeur: La fonction herméneutique de la distanciation. In: Ders., Du texte à
l’action. Paris 1986, S. 75-100.


